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Vorwort Gestalten Sie die Zukunft mit
Der Richtplan definiert die Entwicklung der Stadt Gossau

Schritt für Schritt zur neuen Ortsplanung

Ortsplanungsrevision
Stadt Gossau

www.richtplanung.stadtgossau.ch

Die Stadt Gossau soll sich nach innen entwicklen. Im Richtplan werden die Massnahmen dazu festgehalten.

Vom Stadtentwicklungskonzept, das gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet wurde, bis zum konkreten 
Baugesuch: Die Revision der Ortsplanung wird mit jedem Schritt konkreter und verbindlicher.

Liebe Gossauerinnen und Gossauer

Herzlich willkommen im Planungsteam! Ge-
meinsam legen wir nun fest, wie und wo sich 
die Stadt Gossau in den kommenden 25 Jah-
ren entwickeln soll. Welche Gebiete möchten 
wir fürs Wohnen bevorzugen und fördern, 
welche für Arbeit oder Einkauf? Wo soll die 
Natur belassen, wo Landwirtschaft betrieben 
werden? Diese und weitere Fragen klären wir 
mit der Überarbeitung der Richtplanung – 
und Sie sind zum Mitreden eingeladen.

Das Hauptziel ist bereits definiert: Gossau soll 
zu einem städtischen Ort mit hoher Wohn-
qualität, attraktiven Arbeitsplätzen, sehr 
guten Verkehrsanbindungen und ausge-
zeichneten Bildungsmöglichkeiten entwickelt 
werden. So steht es im Stadtentwicklungs-
konzept 2016. Mit der Richtplanung machen 
wir nun den nächsten Schritt und konkreti-
sieren die Ziele. Sie zeigt auf, wie Gossau als 
urbane Kleinstadt wachsen und gleichzeitig 
seine dörflichen Wurzeln und Qualitäten be-
wahren kann. Ein Widerspruch?

Dass unterschiedliche Interessen und Absich-
ten aufeinandertreffen, liegt in der Natur der 
Richtplanung. Gerade deshalb ist es wichtig, 
dass wir die Bedürfnisse und Ziele jetzt klä-
ren und uns gemeinsam auf den Weg ma-
chen. Die Vorschläge des Stadtrats liegen als 
Entwurf auf dem Tisch. Diskutieren Sie mit 
und geben Sie Ihre Stellungnahme bequem 
über die Onlineplattform E-Mitwirkung ab. 
Informationen zum Richtplan erhalten Sie 
online, am Informationsanlass, bei der Be-
gehung oder in Sprechstunden (siehe unten)  
und in diesem Infoblatt. Ich wünsche Ihnen 
spannende Lektüre und danke für Ihr Interesse  
und Ihre Beteiligung.

Herzliche Grüsse
Wolfgang Giella, Stadtpräsident

Website
www.richtplanung.stadtgossau.ch

Informationsveranstaltung
Mittwoch, 3. November, 19.00 Uhr 
Fürstenlandsaal

Begehung
Samstag, 20. November, 10.00 Uhr
Treffpunkt: Andreaspark

Persönliche Sprechstunden
Vom 25. Oktober bis 3. Dezember 
nach Voranmeldung bei
rene.haefeli@stadtgossau.ch

Stadtentwicklungskonzept
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Raumkonzept

Kommunale Richtplanung

Baureglement und Zonenplan
Schutzverordnung

Vertragsraumordnung

Baugesuchswesen

Eigentum Nutzung Gestaltung Schutz Umwelt VerkehrEnergie Infra-
struktur

Gesamtverkehrskonzept

Sondernutzungsplan

Mehr erfahren

Der kommunale Richtplan zeigt auf, wie sich 
die Stadt Gossau in den kommenden rund 
25 Jahren entwickeln soll. Wo zum Beispiel 
soll zusätzlicher Wohnraum entstehen, wenn 
keine neuen Bauzonen möglich sind? Welche 
Veränderungen kommen auf Grundeigentü-
merinnen und -eigentümer zu? Der Entwurf 
der Richtplanung gibt Antworten, die Bevöl-
kerung ist zur Mitwirkung eingeladen.

Die Stadt Gossau zählt heute rund 18‘000 
Einwohnerinnen und Einwohner, bis 2040 

soll diese Zahl um 3’000 zunehmen. Das 
erwartet der Kanton St. Gallen – und er 
schreibt auch vor, wo der zusätzliche Wohn-
raum geschaffen werden soll. Das kantonale 
Planungs- und Baugesetz verlangt nämlich, 
dass die Entwicklung nach innen erfolgt, 
dass also kein zusätzliches Land für die Er-
stellung von Wohnbauten eingezont wird. 
Wie dies in Gossau gelöst werden könnte, ist 
einer der Kernpunkte im kommunalen Richt-
plan. Darin sind verschiedene Innenentwick-
lungsstrategien formuliert:

• Bewahren: Aufwertung der vorhandenen 
  Qualitäten, namentlich in den historischen 
  Ortskernen
• Fortschreiben: Aufwertung von Ein- und 
  Mehrfamilienhausquartieren, aber auch 
  von bebauten Industriegebieten
• Ergänzen: Weiterentwicklung durch grund- 
 stückübergreifende Konzepte, die den  
 Charakter eines Gebiets stärken
• Umstrukturieren: Nutzungsänderungen 
 oder grössere Eingriffe in die bestehende 
 Baustruktur

Freiräume für Erholung und Begegnung
Die geforderte Innenentwicklung wirkt sich 
auf verschiedene Bereiche aus, die ebenfalls 
im Richtplan thematisiert werden. Eine Folge 
der dichteren Bebauung: Freiräume, in denen 
man sich erholen und begegnen kann, werden 
wichtiger. Der Entwurf des Richtplans sieht da-
rum vor, dass Schul-, Sport- und Freizeitanlagen 
vermehrt für die Allgemeinheit geöffnet wer-
den. Strassen und Plätze sollen stärker auf die 
Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet sein – 
und nicht nur auf die Bedürfnisse des Verkehrs.
Neben Begegnungen will der Stadtrat auch 
die Bewegung im öffentlichen Raum fördern. 

Der Richtplanentwurf hält zudem fest, dass 
Einkaufsmöglichkeiten weiterhin primär im 
Zentrum von Gossau sowie im Dorfkern 
von Arnegg angeboten werden sollen. Am 
Siedlungsrand sollen keine neuen grösseren 
Verkaufsflächen entstehen. In diesen Aus-
senbereichen ist die Weiterentwicklung der 
Arbeits- und Industriezonen vorgesehen. In-
dustrie, Gewerbe- und Handelsunternehmen 
sollen ihren angestammten Platz in Gossau 
behalten und sich entwickeln können.

Stadtrat freut sich auf Ihre Rückmeldung
Mit diesen und weiteren Zielen konkretisiert 
der Richtplan, was bereits im Stadtentwick-
lungskonzept festgehalten ist: Gossau soll 
sich zur urbanen Kleinstadt entwickeln. Dazu 
gibt es kein Patentrezept. Es liegt nun an uns 
Gossauerinnen und Gossauern, Lösungen 
zu erarbeiten. Damit stellen wir die Weichen 
für die weitere Entwicklung unserer nächs-
ten Umgebung und schaffen die Grundlage 
für verbindliche Bestimmungen. Der Stadtrat 
lädt Sie ein: Informieren Sie sich und reden 
Sie mit. Ihre Stellungnahme zum Entwurf des 
Richtplans können Sie bis Freitag, 3. Dezem-
ber 2021, abgeben: 
www.richtplanung.stadtgossau.ch

Der Richtplan ist Teil der im Jahr 2014 ein-
geleiteten Ortsplanungsrevision. Er ist das 
Produkt eines langjährigen Prozesses und 
Grundlage für die Erarbeitung weiterer Pla-
nungsinstrumente. 

Das Stadtentwicklungskonzept (2016) de-
finiert die Entwicklungsstrategie in allgemein-
gültigen Zielen und Strategien und nur teil-
weise mit einem konkreten Bezug zum Raum. 
Es ist bedürfnisorientiert und aus Sicht der Be-
völkerung formuliert. Diese wurde stark in die 
Erarbeitung einbezogen.

Das Raumkonzept (2018) ist eine räumliche 
Strategie. Es ergänzt die teilweise abstrakten 
Strategien des Stadtentwicklungskonzeptes 
und geht auf die räumlichen Potenziale der 
Stadt Gossau ein. Es definiert Räume mit 
Funktionen, Anforderungen und Entwick-
lungszielen.

Der kommunale Richtplan (in Arbeit) ist 
das primäre Instrument zur Stadtentwicklung 
und zeigt, welche Massnahmen wie, wann 
und wo umgesetzt werden sollen. Darin 
enthalten ist das Innenentwicklungskon-
zept, das Stossrichtungen für die Nutzungs-
planung vorgibt. Der Richtplan definiert be-
hördenverbindliche Ziele und Massnahmen 
mit einem Zeithorizont von 25 Jahren. Damit 
ist er eine Art Businessplan für die räumliche 
Entwicklung.

Die Nutzungsplanung (ab 2021) umfasst 
das Baureglement, den Zonenplan und die 
Schutzverordnung. Sie ist auf 15 Jahre aus-
gelegt und setzt die Massnahmen der Richt-
planung bis ins Detail (parzellenscharf) um. 
Die Nutzungsplanung ist für Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer verbindlich. 
Zu diesen Planungsinstrumenten findet das 
Mitwirkungsverfahren später statt.
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Bewahren: Altstadt 
Im historischen Zentrum von Gossau 
finden sich zahlreiche schmucke Gebäu-
de, die die Geschichte von Gossau und 
dem Fürstenland wachhalten (Strategie 
Bewahren: schwarze gepunktete Linie). 
Zwischen St. Gallerstrasse und Halden-
strasse sind auf kleinstem Raum verschiede-
ne Nutzungen anzutreffen: Wohnen, Arbeiten, 
Handel, Gastwirtschaft sowie private grüne Frei-
räume (Zentrumsnutzung: braune Fläche). Deshalb 
sollen die Strassen (Pfeile) als Teil des öffentlichen Raums 
nicht nur Raum für Durchgangsverkehr, sondern auch 
zum Verweilen bieten.

Nutzung:
Dorfzentrum Arnegg  

Der Dorfcharakter von Arnegg soll gestärkt 
werden. Dazu wird das Gebiet zwischen 
Bahnhof und Bischofszellerstrasse mittel-

fristig umstrukturiert (waagrechte Schraffur) 
und aufgewertet – unter anderem durch die 

Schaffung zusätzlicher Begegnungsmöglich-
keiten. Ein erster Schritt dieser Arealentwicklung 

war die Umzonung zur Zentrumszone (braune  
Fläche). Die Bischofszellerstrasse soll für den Velo- 

und Fussverkehr attraktiver und sicherer gestaltet wer-
den. Zur Stärkung des Dorfcharakters gilt für künftige Bau-

ten ein Einordnungsgebot (feine, schräge Schraffur).

Gestaltung Siedlung: 
Geren-/Wilerstrasse  
Die verschiedenen Strategien zur  
Innenentwicklung treffen teils auf  
kleinem Raum zusammen. Umso  
sorgfältiger müssen Massnahmen  
aufeinander abgestimmt sein. Im Bereich 
der Kreuzung Geren-/Wilerstrasse liegen 
die Areale Eisenring (Strategie Umstruktu-
rieren: waagrechte Schraffur), Isenringstrasse 
(Weiterentwickeln: dicke, schräge Schraffur) 
und Wilerstrasse (Aufwerten/Fortschreiben: 
schräge Schraffur). Die Strategie Umstrukturieren 
wird an den meisten Orten durch die Stadt angestossen. 
In den Strategien Fortschreiben und Aufwerten wird eher eine 
moderate Verdichtung angestrebt. Diese Strategien werden durch 
zusätzliche Massnahmen begleitet. Dazu gehört die Verpflichtung zur Einordnung ins 
Ortsbild (Einordnungsgebot: feine, schräge Schraffur) sowie zur Erstellung eines Sonder-
nutzungsplans (rot gepunktete Linie).

Eigentum: 
Haldenstrasse   
An der Haldenstrasse gibt es Bauland, 
Brachen und Parkplätze – und damit viel 
Potenzial für die Innenentwicklung. Der 
Kanton hat die Stadt Gossau beauftragt, 
die Nutzung dieser Reserven einzuleiten 

und gemeinsam mit den Grundeigentümern 
eine Arealentwicklung zu erarbeiten (Strate-

gie Umstrukturieren: waagrechte Schraffur). 
Für eine nachhaltige Planung und eine hoch-

wertige Bebauung nach den Zielen der Stadtent-
wicklung müssen die Inhalte der Planung grundeigen-

tümerverbindlich gesichert werden. Dies geschieht über 
einen Sondernutzungsplan (rot gepunktete Linie).

Gestaltung öffentliche 
Räume: Bahnhofquartier   
Gossaus Wandel vom Dorf zur Stadt 
begann vor über 100 Jahren mit der 
Entwicklung des Gebiets zwischen dem 
Zentrum und dem damals neuen Bahn-
hof. Dadurch entstanden urbane Struk-
turen (Mischnutzung: violette Flächen), 
die durch Innenentwicklung reaktiviert und 
aufgewertet werden können. Für die Areale 
Stadtbühl und Quellenhof wurde deshalb die 
Strategie Weiterentwickeln festgelegt (dicke, 
schräge Schraffur). Die Y-förmige Achse  
Bahnhofstrasse - St. Gallerstrasse sowie Bahnhof- 
strasse - Poststrasse - Herisauerstrasse (Pfeile «SH 2») 
schafft die Verbindung zwischen diesen urbanen Strukturen und 
dem historischen Zentrum.

Verkehr: 
Strassennetze   
Das Verkehrsaufkommen in Gossau 
lässt sich durch zusätzliche Strassen 
nicht nachhaltig reduzieren. Das hat die 

Zweckmässigkeitsbeurteilung des Kan-
tons gezeigt. Die negativen Auswirkun-

gen des Verkehrs können jedoch vermin-
dert werden, etwa durch bessere Velo- und 

Fussverkehrsnetze oder ein flächendeckendes 
Niedrigtemporegime. Der Richtplan fixiert die In-

frastruktur, die Netze und deren Hierarchie (braune 
Regionalverbindungsstrasse, rot gepunkteter regionaler 

Wanderweg, blau gepunkteter kantonaler Veloweg) sowie 
korrespondierende Themen wie Lärmvorbelastungen (gelbe Schraf-

fur). Massnahmen im Bereich Mobilität werden im Gesamtverkehrskonzept festgelegt, 
das aktuell erarbeitet wird.

Schauplätze der Ortsplanung
Der Richtplan ist eine Weiterentwicklung des Raumkonzepts

Worum gehts im Richtplan? Zu konkreten Beispielen finden Sie hier Plan-
ausschnitte und Erklärungen. Die grosse Karte zeigt das Raumkonzept 
der Stadt Gossau. Die Aussagen daraus werden im Richtplan konkretisiert 
und in Massnahmen umgesetzt. Zum Raumkonzept fand 2018 ein Mitwir-
kungsverfahren statt. Die Legende zum Raumkonzept finden Sie unterhalb 
der Karte. Weitere Karten und Informationen zum Richtplanentwurf kön-
nen Sie bequem auf www.richtplanung.stadtgossau.ch einsehen.

LEGENDE RAUMKONZEPT 2018

Landschaften 
Siedlungslandschaft | Vorrang Arbeit  
Kulturlandschaft | Weiler 
Naturlandschaft  
Waldlandschaft

Räumliche Potenziale 
Öffentliche Freiräume  
Naturbach | Stadtbach 
Potenzialgebiet «Vorranggebiet Innenentwicklung»  
Historischer Siedlungskern

Bezugspunkte und Landmarken  
Landschaftsbezüge
Trittsteine und Vernetzung  
Zentrumsstrassenraum

Stadtstrassenraum  
Landstrassenraum
Optionale Netzergänzungen  
Pförtner

Hochstammgürtel  
Geländeaufschüttung, 
Verminderung Lärmemissionen
Landschaftliche Einbindung  
Höhenlinie (Äquidistanz: 5 m)
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Stadtentwicklung auf verschiedenen Ebenen
Die acht Themen der Richtplanung in der Übersicht

Mitreden ist einfach
So funktioniert die Stellungnahme per E-Mitwirkung

Nutzung

Dieses Richtplan-Kapitel definiert, wozu der Boden genutzt 
wird. Welche Gebiete dienen primär dem Wohnen, welche 
dem Arbeiten oder der Landwirtschaft? Der Richtplan gibt 
die Antwort darauf, der Zonenplan präzisiert sie in Kombi-
nation mit dem Baureglement.

Infrastruktur

In diesem Kapitel werden die technischen Anforderungen 
an die Infrastruktur thematisiert. Es beschreibt, mit welchen 
Massnahmen Schwachstellen behoben werden. Weiter be-
handelt es die Parkierung, die Ver- und Entsorgung sowie 
die Deponiestandorte. 

Gestaltung

Dieses Kapitel beschreibt die Aufwertung von Grünanla-
gen, Strassen, Plätzen und weiteren öffentlichen Räumen. 
Zudem legt es Anforderungen an die Qualität der Architek-
tur und des Städtebaus fest.

Umwelt

Das Kapitel definiert Massnahmen und Strategien zu den 
Themen Naturgefahren, Gewässerräume und Lärm.

Schutz

Dieser Teil des Richtplans definiert die Ziele zur Erhaltung 
von schützenswerten Ortsbildern, Bauten, Landschaften 
und Naturobjekten (insbesondere Bäume und Hecken). Zur 
Schutzverordnung wird nochmals ein Mitwirkungsverfah-
ren durchgeführt.

Energie

Dieses Kapitel beschreibt Massnahmen im Energiebereich 
und enthält Strategien zu verschiedenen Energieträgern. 
Dazu zählt zum Beispiel der geplante Ausbau des Nahwär-
menetzes im Industriegebiet St. Gallen - Gossau.

Verkehr

Das Kapitel hält fest, mit welchen Strategien und Verkehrs-
netzen die Mobilität in Zukunft organisiert wird. Der Richt-
plan wird später mit den Ergebnissen des Gesamtverkehrs-
konzepts ergänzt.

Eigentum

Das Kapitel beschäftigt sich mit der haushälterischen Nut-
zung des Bodens. Die Innenentwicklung wird gefördert, 
Bauland soll möglichst gut genutzt und mobilisiert wer-
den. Der Richtplan hält die Grundsätze für die Umsetzung 
dieses Gesetzesauftrags fest.

Ihre Rückmeldung ist der Stadt Gossau wichtig. Auf der 
Website www.richtplanung.stadtgossau.ch finden Sie 
die Richtplanung, zusätzliche Informationen sowie den 
Zugang zur E-Mitwirkung für Ihre Stellungnahme. Diese 
können Sie bis Freitag, 3. Dezember 2021, übermitteln.

So erfahren Sie mehr

1. www.richtplanung.stadtgossau.ch aufrufen
2. «Richtplan» anklicken
3. Richtplankapitel oder Plan auswählen 
4. Inhalte online lesen oder 
 herunterladen

Für Mitwirkung registrieren 
und Stellung nehmen

1.  www.richtplanung.stadtgossau.ch aufrufen
2.  Informationen lesen
3.  Auf «E-Mitwirkung» klicken (oben rechts)
4.  Auf «Registrieren» klicken
5.  Registrieren Sie sich gemäss Anleitung
6.  Sie erhalten einen Bestätigungslink per E-Mail, 
 Link anklicken
7.  Menüpunkt «Mitwirkung» anklicken
8.  Übersichtsplan oder Bericht wählen
9.  Mitwirkungsbeitrag gemäss eingeblendeter Anleitung
  erfassen
10.  Mitwirkungsbeitrag übermitteln

Technische Unterstützung erhalten Sie bei der Konova AG, 
der Schweizer Anbieterin der Plattform E-Mitwirkung: 
www.konova.ch.

• Der Richtplan ist für die Behörden verbindlich, für 
  Grundeigentümer und -eigentümerinnen und die  
 weitere Bevölkerung hat sie keine direkten Folgen.  
 Deshalb besteht auch keine Einsprachemöglichkeit.
• Indirekt kann die Richtplanung Einfluss auf einzelne  
 Parzellen haben. Denn die Stadt ist bestrebt und in 
  gewissen Punkten auch verpflichtet, die Richtpla- 
 nung eigentümerverbindlich umzusetzen. Grund- 
 eigentümern und -eigentümerinnen wird empfohlen,
 allfällige Fragen oder mögliche Konflikte so früh wie  
 möglich einzubringen. 
• Die verbindliche Umsetzung erfolgt dann über die 
  Nutzungsplanung und wird in einem eigenen Ver- 
 fahren erlassen. Dabei erhalten Grundeigentümer
  

 und -eigentümerinnen nochmals Gelegenheit zur  
 Mitwirkung und können gegebenenfalls Rechtsmittel  
 ergreifen.
• Die Stadt muss gemäss Vorgabe des Kantons dafür  
 sorgen, dass unbebautes Bauland in den kommen- 
 den 15 Jahren überbaut wird. Dies geschieht über 
  direkte Verträge oder Kaufrechtsverfügungen. 
 Betroffene Parzellen sind im Richtplankapitel Eigen- 
 tum bezeichnet. 
• Für bestehende Gebäude und bebaute Parzellen gilt 
 die Eigentums- und Bestandesgarantie.

Die nächsten 
Schritte

• Die Stadt Gossau verarbeitet die Rückmeldungen  
 zum Entwurf der Richtplanung in einem Mitwir- 
 kungsbericht.
• Der Stadtrat erlässt die Richtplanung. Er berück- 
 sichtigt dabei so weit als möglich die Mitwirkungs- 
 beiträge.
• Das Stadtparlament beschliesst den kommunalen  
 Richtplan.
• Die Stadt setzt die Richtplanung in der Rahmen- 
 nutzungsplanung um und informiert zu gegebe- 
 ner Zeit über die nächsten Verfahrensschritte.
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